
VERSORGUNGSWERK DER ARCHITEKTENKAMMER
NIEDERSACHSEN (AKNS)

Vorabauskunft nach § 5 VersAusglG | Mitglied-Nr. AKNS-0081447 | Stand: 31. Juli 2025

Absender: Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS), Körperschaft des

öffentlichen Rechts, Wallstraße 5, 30159 Hannover

Datum: 28. August 2025

Betreff: Vorabauskunft für Versorgungsausgleich — Mitglied Nr. AKNS-0081447

Empfänger: RAin Sabine Helmstedt, Marktstraße 12, 30159 Hannover (i.S. mit Klotzkette

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Berlin)

Mitglied: Vera Wagenknecht, geb. Luetzelberg, geb. 1980, wohnhaft 30449 Hannover-Linden

1. GRUNDLAGE DER AUSKUNFT

Das Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS) erteilt diese Vorabauskunft nach §

5 Abs. 3 VersAusglG auf Grundlage der ihm vorliegenden Daten. Die Auskunft betrifft die für den

Versorgungsausgleich relevante Anwartschaft der genannten Mitglieds im laufenden

Scheidungsverfahren vor dem Amtsgericht Hannover — Familiengericht.

2. ANWARTSCHAFT UND EHEZEITANTEIL

Position Wert Methode / Anmerkung

Voraussichtliche Altersrente gesamt
(Regelaltersgrenze 67)

2.847 EUR/Monat (brutto) Hochrechnung; keine Dynamisierung eingerechnet

Ehezeitanteil (Aug. 2008 – Jan. 2026,
vorläufig)

2.143 EUR/Monat § 5 VersAusglG; anteilig nach Beitragsperioden

Ausgleichswert (hälftiger
Ehezeitanteil)

1.072 EUR/Monat = Ehezeitanteil / 2 (§ 10 VersAusglG) —
verbindlich

Korrespondierender Kapitalwert
(gesamter Ehezeitanteil)

ca. 398.000 EUR AKNS-interner Faktor; Basis für externe Teilung § 14
VersAusglG

Kapitalwert des Ausgleichswerts ca. 199.000 EUR = 398.000 / 2

3. INTERNE TEILUNG

Das AKNS sieht in seiner Satzung (§ 25 AKNS-Satzung) die interne Teilung nach § 10 VersAusglG als

Regelfall vor. Der ausgleichsberechtigte Ehegatte erhält ein eigenes Versorgungskonto beim AKNS in

Höhe des hälftigen Ehezeitanteils (1.072 EUR/Monat). Eine externe Teilung nach § 14 VersAusglG ist

auf Antrag möglich, sofern der ausgleichsberechtigte Ehegatte dem zustimmt und ein

zielversorgungsgeeigneter Träger benannt wird. Ein Kapitalwahlrecht besteht bei interner Teilung nicht.



Diese Auskunft ist nach § 5 Abs. 3 VersAusglG für das Familiengericht verbindlich. Sie basiert auf den dem AKNS
zum Auskunftsdatum vorliegenden Daten. Änderungen durch weitere Beitragszeiten bis zum tatsächlichen
Ehezeitende werden berücksichtigt, sobald das endgültige Ehezeitende durch das Gericht mitgeteilt wird.

Hannover, 28. August 2025

Versorgungswerk der Architektenkammer Niedersachsen (AKNS)
i.V. Dr. Margit Brüggemann, Geschäftsführerin


